
Der Betreiber der danach angeschlossenen Anlage 
bzw. der Verbraucher (z.B. Imbiss- oder Marktstand) 
ist für die fachgerechte Installation innerhalb seines 
Versorgungsabschnittes verantwortlich (Versor-
gungsabschnitt 3). Diese Anlagen werden häufig nur 
saisonal oder unregelmäßig betrieben und haben 
damit betriebsbedingt längere Stagnationszeiten als 
nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
für die zentrale Trinkwasserinstallation vorgesehen. 
Hier ist es besonders wichtig, auf die korrekte Instal-
lation und Handhabung im Betrieb zu achten, da das 
Wasser häufig direkt oder indirekt in Kontakt mit dem 

Menschen kommt (z.B. beim Spülen von Gläsern, bei 
der Zubereitung von Speisen).
Verteilungsanlagen werden typischerweise jedes Mal 
für eine Veranstaltung neu auf- und nach dem Ende 
der Veranstaltung wieder abgebaut, gelagert oder 
transportiert. Dabei können Verunreinigungen in die 
Verteilungsanlagen gelangen. 

Für jeden Speisewagen, Getränkewagen, Schau-
steller und jede Sanitäreinrichtung ist ein eigener 
abgesicherter Anschlusspunkt erforderlich!

HINWEISE UND GEBOTE FÜR DEN STANDBETREIBER
Mobile Trinkwasserversorgung

Defekter, brüchiger Trinkwasserschlauch: 
hohe Gefahr der Verkeimung!

VERSORGUNGSABSCHNITT 3 - Der Standbetreiber



Gebote für den Standbetreiber/Anschlussnehmer

• Die verwendeten Schlauch- und Rohrmaterialien 
müssen für den Verwendungszweck geeignet 
sein und ein DVGW-Prüfzeichen tragen. Zertifika-
te zum Nachweis der Tauglichkeit sind beim Her- 
steller/Händler erhältlich und für eine Kontrolle 
durch das Gesundheitsamt vorzuhalten. 
Gartenschläuche sind für diesen Einsatz nicht 
zugelassen! 

• Trinkwasserschläuche sowie Anschlusskupplun-
gen müssen sich äußerlich von anderen unter-
scheiden und sind farblich (z. B. BLAU) als Trink-
wasser zu kennzeichnen. 

• Querverbindungen zwischen Schausteller / Ver-
kaufswagen sind nicht zulässig. 

• Oberirdische Leitungen müssen vor Sonnen- bzw. 
Wärmeeinstrahlung sowie vor Frost geschützt 
sein. 

• Um mechanische Belastungen durch Überfahren/
Begehen zu vermeiden, sind Kabelbrücken einzu-
setzen. 

• Die weiterführende Installation ist so auszufüh-
ren, dass keine schädlichen Auswirkungen auf die 
Trinkwasserqualität (Schutz vor Schmutzeintrag, 
Rücksaugung, stagnierendes Wasser oder Vanda-
limus) entstehen können. 

• Legen Sie Kupplungen, Armaturen und Ver-
bindungsstücke nur auf eine saubere Unterlage 
(nicht auf den Erdboden o. ä.), damit eine Ver-
schmutzung der trinkwasserbenetzten Bauteile 
ausgeschlossen ist. 

• Die Trinkwasserentnahmestelle (z. B. Zapfhahn 
mit Belüfter, Rückflussverhinderer und Schlauch-
verschraubung) ist durch einen freien Auslauf 
(mind. 25 cm über höchstem Wasserspiegel) ab-
zusichern. 

• Fest angeschlossene Geräte (z. B. Spülmaschine) 
dürfen nur an eine Einzelabsicherung bestehend 
aus Zapfventil mit Rückflussverhinderer, Rohrbe-
lüfter oder Rohrtrenner angeschlossen werden. 

• Nach dem Aufbau oder nach einer mehrstündi-
gen Standzeit ist die Installation gründlich über 
mehrere Minuten zu spülen - insbesondere in 
den Sommermonaten. Sollten Bedenken hinsicht-
lich der Hygiene auftreten, so ist Fachpersonal 
hinzuzuziehen, das über das weitere Vorgehen zu 
entscheiden hat. 

• Nach der Demontage der Installation sind ins-
besondere die Leitungen vollständig zu entleeren 
und zu trocknen. Je nach Erfordernis müssen die 
Bauteile zusätzlich desinfiziert werden. Anschlie-
ßend sollten sie mit Stopfen/Kappen oder Blind-
kupplungen verschlossen und verschmutzungssi-
cher gelagert werden. 

• Trinkwasserleitungen müssen räumlich getrennt 
von Abwasserleitungen verlegt und auch gelagert 
werden. Sie schließen damit eine Verwechselung 
oder gegenseitige Beeinflussung aus.


